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BETREFF IFG-Antrag - Vermittlung bei Anfrage „Gutachten zur Evaluierung des Netzwerk-
durchsetzungsgesetzes (NetzDG) von Herrn Prof. Dr. Martin Eifert“ [#187102] 
[#187102]
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in Ihrer Anrufungsangelegenheit habe ich das Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz (BMJV) um Stellungnahme zu der Begründung der Ablehnung Ihres An-
trags auf Zugang zu dem Gutachten zur Evaluierung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes 
gebeten.

Sobald mir eine Antwort vorliegt,komme ich auf die Sache zurück. 

Ich bitte Sie mir mitzuteilen, ob Sie gegen denBescheid des BMJV vom 09. Juni 2020 Wi-
derspruch eingelegt haben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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